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Veränderungssperre nach § 14 (1) Baugesetzbuch (Bau GB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl I S. 2414) in Verbindung  mit §§ 5, 50, 51, Ziffer 6, der Hessi-
schen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.05.2005  (GVBl 2005, S. 142) zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24.03.2010 (G VBl I S. 119) für den Bereich der Oster-
holzstraße/ Heiligenröder Straße 
 
 

S a t z u n g 
 
 

§ 1  
Zu sichernde Planung 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat in ihrer Sitzung am 04.06.2007 beschlos-
sen, für das in § 2 bezeichnete Gebiet im Stadtteil Bettenhausen, den bestehenden Bebauungs-
plan zu ändern. Zur Sicherung der Planung für dieses Gebiet wird die Veränderungssperre erlas-
sen.  
 

§ 2  
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der räumliche Geltungsbereich wird begrenzt von der Göttinger Straße, der Heiligenröder Straße, 
dem Niestetalweg und der Osterholzstraße und ist in dem beiliegenden Lageplan, der Bestandteil 
der Satzung ist, näher dargestellt. Er umfasst in der Flur 6 die nachstehenden Flurstücke: 
13/10, 13/11, 13/2, 13/3, 13/8, 13/9, 335/12, 334/12, 333/12, 12/9, 11/11, 11/9. 
 
 

§ 3 
Rechtswirkung der Veränderungssperre  

 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen: 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anlagen nicht besei-
tigt werden; Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind 

a. Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen An-
lagen zum Inhalt haben, und 

b. Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, Ab-
lagerungen einschließlich Lagerstätten; 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis er-
langt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen 
werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 
werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 
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§ 4 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungs sperre 

 
Die Veränderungssperre tritt am Tag der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ab-
lauf von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. Auf die Zweijahres-
frist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 BauGB ab-
gelaufenen Zeitraum anzurechnen. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald 
und soweit der Bebauungsplan für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich wird.  
 
 
 
 
 
Unterschriften 


